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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1990

Norm

ASVG §273

KollV für die Angestellten des Gewerbes §2

Rechtssatz

Die Tätigkeit eines Kundendienstberaters in einem Kraftfahrzeugshandelsbetrieb und Reparaturbetrieb entspricht

nicht der Verwendungsgruppe fünf des KollV der Angestellten in Gewerbebetrieben, sondern allenfalls der

Verwendungsgruppe vier. Eine Verweisung auf den Beruf eines Sachbearbeiters im Einkauf und Verkauf in der

Kraftfahrzeugartikelbranche, eines Lagerleiters in dieser Branche oder eines Arbeitsvorbereiters je in der

Verwendungsgruppe drei ist zulässig.
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Auch

Schlagworte

SW: Auto
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